Abrechnung für das Jahr 2009

des Stadt-, Stadtbezirks-, Gemeinde-, Ortsverbandes 

und seiner Vereinigungen gegenüber dem Kreisverband HILDESHEIM
für Zwecke der Erstellung des Rechenschaftsberichtes 







Vermögensbilanz zum 31.12.2009

	
	
	Anfangsbestand 

01.01.2009
	Endbestand 

31.12 2009



	Konto
	
	€
	€

	01.. 
	Haus- und Grundvermögen
	+
	+

	02..
	Geschäftsstellenausstattung
	+
	+

	030.
	Finanzanlagen:

Beteiligung an Unternehmen
	+
	+

	0310-

0320
	Finanzanlagen:

Sonstige Finanzanlagen
	+
	+

	11..
	Forderungen an Gliederungen*
	+
	+

	1200
	Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung**
	+                             0,00
	+                             0,00

	140.
	Geldbestände:

 Kasse/n  
	+
	+

	142.
	Geldbestände:

Bank/en
	
	+

	15..
	Sonstige Vermögensgegenstände***
	+
	+

	201.
	Pensionsverpflichtungen**
	−                             0,00
	−                             0,00

	202.
	Sonstige Rückstellungen****
	−
	−

	21..
	Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen*
	−
	−

	2199


	Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen

Teilfinanzierung**
	−                             0,00
	−                             0,00

	2202–

2249
	Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten
	−
	−

	2250-

2260
	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Darlehensgebern
	−
	−

	23..
	Sonstige Verbindlichkeiten****
	−
	−

	
	Summe  (= Reinvermögen)
	1) =
	 2)=                                   


*
Bitte Aufstellung beifügen mit der Zusammensetzung der Beträge und Zuordnung zu den Gliederungen.

**
Diese Positionen wurden nur der Vollständigkeit wegen aufgenommen, da die Gliederung des § 23 b Abs. 6 PartG 


Formblattcharakter hat. Diese Position beträgt stets 0,00 Euro auf Ebene der Stadt-, Stadtbezirks-, Gemeinde- und  

  
Ortsverbände.

***
Es müssen keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Sofern welche gebildet werden, sind sie unter der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ auszuweisen. Falls Vorräte zu aktivieren sind, sind sie ebenfalls unter dieser Position auszuweisen.
****       Es müssen keine Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungen gebildet werden. Sofern passive  Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden, sind sie unter der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ auszuweisen.

Einnahmen-/Ausgabenrechnung (01.01.2009 bis 31.12.2009)
Einnahmen (01.01.2009 bis 31.12.2009)

	Konto
	
	€

	8100
	Mitgliedsbeiträge (Beiträge von Mitgliedern)*
	+

	811.
	Beitragsanteile von Gliederungen erhalten**
	+

	
	Zwischensumme
	=

	812.
	Beitragsanteile an Gliederungen abgeführt**
	−

	
	Summe Mitgliedsbeiträge
	=

	8150
	Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge*
	+

	816.
	Mandatsträgerbeiträge u. ähnliche regelmäßige 

Beiträge von Gliederungen erhalten**
	+

	
	Zwischensumme
	=

	817.
	Mandatsträgerbeiträge u. ähnliche regelmäßige 

Beiträge an Gliederungen abgeführt**
	−

	
	Summe Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge
	=

	82..
	Spenden von natürlichen  Personen***
	+

	83..
	Spenden von juristischen Personen***
	+

	840.
	Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen
	+

	841.-

843.
	Einnahmen aus sonstigem Vermögen
	+

	85..


	Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen  und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit 
	+

	86..
	Staatliche Mittel****
	+                             0,00

	87..
	Sonstige Einnahmen
	+

	88..
	Zuschüsse von Gliederungen**
	  
	+

	
	Gesamteinnahmen
	
	3) =


*
Aufstellung beifügen mit Namen, Anschrift und Betrag.(vgl. § 24 Abs. 3 Satz 2 PartG).

**
Bitte Aufstellung mit der Zusammensetzung der Beträge und Zuordnung zu den Gliederungen beifügen.

***
Aufstellung beifügen mit  Namen, Anschrift und Betrag (vgl. § 24  Abs. 3 Satz 2 PartG).


Gemäß § 25 Abs. 1 PartG haben Parteimitglieder, die Empfänger von Spenden an die Partei sind, diese unverzüglich an ein für die 

Finanzangelegenheiten von der Partei satzungsmäßig bestimmtes Vorstandsmitglied weiterzuleiten. Spenden sind von der Partei erlangt,  wenn sie in den Verfügungsbereich eines für die Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandsmitglieds oder hauptamtlichen Mitarbeiter  der Partei  gelangt  sind. Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 1 Statut der CDU dürfen nur der Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband und die Bundespartei Spendenbescheinigungen mit steuerlicher Wirkung ausstellen.   

****
Diese Position wurde nur der Vollständigkeit wegen aufgenommen, da die Gliederung des § 23b Abs. 4 PartG Formblattcharakter hat.


Diese Position beträgt stets 0,00 Euro auf Ebene der Stadt-, Stadtbezirks-, Gemeinde- und Ortsverbände.

Ausgaben (01.01.2009 bis 31.12.2009)

	Konto
	
	€

	41..
	Personalausgaben*
	

	42..
	Sachausgaben des lfd. Geschäftsbetrieb
	

	43..- 44..
	Sachausgaben für allg.  politische Arbeit.
	

	60.- 72..
	Sachausgaben für Wahlkämpfe
	

	460.
	Sachausgaben für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen
	

	461..
	Sachausgaben: Sonstige Zinsen 
	

	47..
	Sachausgaben: Sonstige Ausgaben
	

	48..
	Zuschüsse an Gliederungen **
	

	
	Gesamtausgaben
	
	4)


*  In dieser Position sind auch Lohn- und Gehaltszahlungen an Mitarbeiter (auch Aushilfen) auszuweisen, die zusätzlich für einen  

    Wahlkampf eingestellt wurden. Honorare oder Zahlungen für Fremdpersonal, die im Zusammenhang mit Wahlkämpfen stehen, 

    sind unter „Sachausgaben für Wahlkämpfe“ zu erfassen.

** Bitte Aufstellung mit der Zusammensetzung der Beträge und Zuordnung zu den Gliederungen beifügen.

Checkliste 
Nichtzutreffendes 
bitte streichen
1.
Stimmen die Anfangsbestände in der Vermögensbilanz  am 1. 1. des Berichtsjahres mit den 


Endbeständen am 31.12. des Vorjahres überein?






ja   nein


Wenn nein,  Begründung:.........................................................................................................................

2.
Stimmen die Kassen- und , Bankbestände am 31.12.  mit der Kassenaufnahme bzw. 


mit den Bankauszügen überein?








ja  nein


Wenn nein, Begründung:.........................................................................................................................

3.
In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Beträge einzutragen, um das Reinvermögen mit der 


Einnahmen-/Ausgabenrechnung abzustimmen:






	
	EURO

	Anfangsbestand des Reinvermögens per 1.1.2009 (Ziffer 1 auf Blatt 1)
	+

	Gesamtsumme der Einnahmen 1.1.2009 – 31.12.2009 (Ziffer 3 auf Blatt 2)
	+

	Gesamtsumme der Ausgaben 1.1.2009 – 31.12.2009 (Ziffer 4 auf Blatt 3)
	-

	Zwischensumme
	=

	Endbestand des Reinvermögens per 31.12.2009 (Ziffer 2 auf Blatt 1)
	-

	Gesamtsumme*
	=                              0,00



* die Gesamtsumme muss den Betrag 0,00 Euro ergeben. 

4.
Nicht als Einnahmen wurden Leistungen i.S.v. § 5 Abs. 1 Satz 1 PartG erfasst, die nach Satzung oder

  
 Gewohnheit von Kommunen unentgeltlich gewährt werden. 





ja   



§ 5 Abs. 1 Satz 1 PartG: „Wenn ein Träger öffentlicher Gewalt den Parteien Einrichtungen zur


 Verfügung stellt oder andere öffentliche Leistungen gewährt, sollen alle Parteien gleichbehandelt


 werden.“

5.
Wurden Spenden von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Parlamentsfraktionen und


 –gruppen, sowie von Fraktionen und Gruppen von kommunalen Vertretungen angenommen 


[unzulässige Spenden gemäß § 25 Abs. 2 Nr.1 PartG]  ?





ja   nein


Wenn ja,  angenommen wurden
 … ……………………………….

6.
Wurden Spenden von politischen Stiftungen, Körperschaften, Personenvereinigungen und 


Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung 


und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig, 


mildtätig oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung) angenommen  


[unzulässige Spenden gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 PartG] ?





ja   nein


Wenn ja, angenommen wurden…………...………………………


7.
Wurden Spenden über 1.000 Euro  angenommen, die aus einem Vermögen außerhalb von


Deutschland stammen und handelt es sich bei den Spendern um natürliche Personen, die 


nicht Bürger der Europäischen Union sind [unzulässige Spenden gemäß 


§25 Abs. 2 Nr. 3 PartG] ?









ja   nein


Wenn ja, angenommen wurden…… ………………………….

8.
Wurden Spenden über 1.000 Euro angenommen, die aus einem Vermögen außerhalb von 


Deutschland stammen und handelt es sich bei den Spendern um Unternehmen, die sich weder


 zu mehr als 50% im Eigentum eines Bürgers der Europäischen Union befinden, noch deren


Hauptsitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union liegt   


[unzulässige Spenden gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 3 PartG] ?





ja   nein


Wenn ja, angenommen wurden ……………………………………….

9.
Wurden Spenden von Berufsverbänden angenommen, die diesen mit der Maßgabe zugewandt 


wurden, sie an eine politische Partei weiterzuleiten [unzulässige Spenden 


gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 4 PartG] ?






 
  
ja   nein


Wenn ja,  angenommen wurden € ….. …………………………..…


10.
Wurden Spenden von Unternehmen angenommen, bei denen die öffentliche Hand mit mehr


als 25 % direkt beteiligt ist [unzulässige Spenden gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 5 PartG] ?

 
 ja    nein


Wenn ja, angenommen wurden € …………………………………..    (Unterlagen beifügen)     

11.
Wurden Spenden über € 500 angenommen, bei denen die Absender nicht zweifelsfrei


festgestellt  werden konnten, bzw. bei denen es sich erkennbar um die Weiterleitung einer


Spende eines nicht genannten Dritten handelt [unzulässige Spenden  gemäß


 § 25 Abs. 2 Nr. 6 PartG] ?. Beispiel: Unter NN erfasste sog. Hutsammlung, in der einzelne 


Zuwendungen 500 Euro übersteigen. 






 
 ja    nein


Wenn ja, angenommen wurden €…………………………………..(Unterlagen beifügen)     

12.
Wurden Spenden angenommen, die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung 


eines bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt wurden [unzulässige


Spenden gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 7 PartG] ?







ja    nein


Wenn ja, angenommen wurden € …………………………………. (erläutern!)

13.
Wurden Spenden von einem Dritten gegen ein von der Partei zu zahlendes Entgelt 


eingeworben, das 25 % des Wertes der eingeworbenen Spende übersteigt


[unzulässige Spende gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 8 PartG] ?

 


  
ja    nein


Wenn ja, angenommen wurden €…………………………………..     

14.
Wurden alle angenommenen Spenden, die die in den Punkten 5 – 13 beschriebenen


Voraussetzungen erfüllen unverzüglich dem Finanzbeauftragten der Bundespartei  gemeldet


und nach Nennung der Kontonummer an die Bundestagsverwaltung abgeführt? 


  
ja    entfällt


(Hat eine Partei Spenden unter Verstoß gegen § 25 Abs. 2 PartG  angenommen und nicht     


gemäß § 25 Abs. 4 PartG an den Präsidenten des Deutschen Bundestages weitergeleitet,


entsteht gegen sie ein Anspruch in Höhe des Dreifachen  des rechtswidrig erlangten 


Betrages!)

15.
Wurden Barspenden  (dazu zählen auch Bareinzahlungen auf Bankkonten) über € 1.000 pro Person


 und Jahr angenommen?
  








ja    nein


Wenn ja, angenommen wurden  €..................................................(Name und Anschrift).

16.
Wurden „Sonstige Einnahmen“ erfasst, die im Einzelfall die Summe von 10.000 Euro


übersteigen?
  









ja    nein


Wenn ja, angenommen wurden:

	Name und Anschrift
	Zahlungsgrund
	Betrag

EURO

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17.
Betragen die „Sonstigen Einnahmen“ mehr als 2 % der Summe der folgenden Einnahmen:


+ Mitgliedsbeiträge + Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge + Spenden


von natürlichen Personen+ Spenden von juristischen Personen + Einnahmen aus Unternehmens-


tätigkeit und Beteiligungen + Einnahmen aus sonstigem Vermögen?




ja    nein


Wenn ja, bitte die sonstigen Einnahmen einzeln erläutern:

	Zahlungsgrund
	Betrag

EURO

	
	

	
	

	
	

	
	


18.
Wurde Geschäftsstellenausstattung von im Einzelfall über € 5.000 incl. USt. angeschafft?

ja    nein


Wenn ja, angenommen wurden  €..................................................   (Rechnung/en  beifügen)

19.
In der Abrechnung sind die folgenden Vereinigungen enthalten:

20.
Wurden Unrichtigkeiten von bereits eingereichten Abrechnungen festgestellt?



ja   nein


(Entdeckte Unrichtigkeiten von bereits eingereichten Abrechnungen/Rechenschaftsberichten sind 


unverzüglich, nach telefonischer Ankündigung, per Fax oder Mail an den Bundesgeschäftsführer oder


Finanzbeauftragten zu melden)


Wenn ja, bitte die Unrichtigkeiten erläutern und angeben, ob diese bereits an den Kreis-/Landesverband


oder die Bundesgeschäftsstelle gemeldet wurden.

21.
Die Zuwendungen an die Partei (Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge und Spenden) wurden 


mit Namen, Anschrift und Betrag an den Kreisverband so gemeldet, so dass dieser die Daten über die


EDV-Programme an die UBG Rheinbach melden konnte.




           ja   nein


...............................................................................................................................................................

22.
Wir versichern, dass die Angaben in der Abrechnung nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß gemacht worden 


sind und alle rechenschaftspflichtigen Einnahmen, Ausgaben, Besitz- und Schuldposten nach dem Gesetz über die  


politischen Parteien (Parteiengesetz) und den Buchführungsrichtlinien der CDU Deutschlands erfasst sind.


Die Strafvorschriften bei Unrichtigkeiten gem. § 31 d  PartG sind bekannt. 

















Telefon-Nr ..............................

	...................................................
	...................................................
	...................................................

	(Ort und Datum)
	Vorsitzender
	Kassierer/Schatzmeister
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1

